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2. Änderungssatzung vom 19.10.2022 für die Fachspezifische Zugangs- und 
Zulassungsordnung für die Masterstudiengänge im Department für Angewandte 
Gesundheitswissenschaften an der Hochschule für Gesundheit Bochum vom 09.07.2021, 
zuletzt geändert am 08.06.2022 

  



2. Änderungssatzung vom 19.10.2022 für die Fachspezifische 
Zugangs- und Zulassungsordnung für die Masterstudiengänge im 
Department für Angewandte Gesundheitswissenschaften an der 
Hochschule für Gesundheit Bochum vom 09.07.2021, zuletzt 
geändert am 08.06.2022 · 

Aufgrund der§§ 2 Abs. 4 S. 1, 28 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein
Westfalen (Hochschulgesetz - HG) in der Fassung des Gesetzes zur Änderung des Hochschulgesetzes 
vom 30. Juni 2022 (GV.NRW S. 780b) , §§ 3-10 des Dritten Gesetzes über die Zulassung zum 
Hochschulstudium in Nordrhein-Westfalen (Hochschulzulassungsgesetz - HZG) vom 29. Oktober 2019 
(GV.NRW S. 830) sowie der Verordnung über die Vergabe von Studienplätzen in Nordrhein-Westfalen 
(StudienplatzVO) vom 13. November 2020 (GV. NRW. 2020 S. 1060) erlässt die Hochschule für 
Gesundheit folgende Satzung: 



Artikel 1 

Die in den Amtlichen Bekanntmachungen der Hochschule für Gesundheit veröffentlichte 

Fachspezifische Zugangs- und Zulassungsordnung für die Masterstudiengänge im 
Department für Angewandte Gesundheitswissenschaften vom 09.07.2021 , zuletzt geändert 
am 08.06 .2022, wird wie folgt geändert: 

1. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter des letzte Halbsatzes „und mit einer Durchschnittsnote 
von mindestens 2,5 absolviert" ersatzlos gestrichen. 

b) In Absatz 1 wird Satz 2 ersatzlos gestrichen. 

c) Nach Absatz 1 wird folgender neuer Absatz 2 eingefügt: 

„Sofern der Bachelorstudiengang gemäß Ziffer 2 in einer der Physiotherapie verwandten 
Fachrichtung absolviert worden ist, ist zusätzlich einer der folgenden Nachweise zu 
erbringen: 

1. der Nachweis einer Berufszulassung als Physiotherapeut*in in Deutschland; 

2. der Nachweis eines mindestens 3-semestrigen Studiums der Physiotherapie mit 
Erwerb von 90 ECTS Kreditpunkten; 

3. der Nachweis einer mindestens für 1,5 Jahre und mit mehr als 2. 700 Stunden 
begonnenen Ausbildung im Bereich der Physiotherapie (Theorie und Praxis); 

4. der Nachweis einer mindestens 2-jährigen Arbeitserfahrung mit einem Umfang von 
mindestens 50 v.H in therapeutischer Funktion in Zusammenarbeit mit 
Physiotherapeut*in_nen. " 

d) Der bisherige Absatz 2 wird zu Absatz 3 

e) Im neuen Absatz 3 Satz 1 und Satz 3 wird jeweils das Wort „Punkte" gestrichen und durch 
das Wort „Kreditpunkte" ersetzt. 

f) Der bisherige Absatz 3 wird zu Absatz 4 . 

2. Die bisherige Anlage Nr. 2 „Kriterien für den Nachweis von 30 ECTS-Kreditpunkten für den 
Zugang zum Masterstudiengang Physiotherapiewissenschaft M.Sc. gern. § 4 Abs. 2" wird zu 
Anlage Nr. 1 b. 

3. Die Anlage Nr. 1 b wird wie folgt geändert: 

a) In Ziffer 1 wird der bisherige Wortlaut zu Ziffer 1 a). 

b) In Ziffer 1 wird hinter dem Gliederungspunkt a) folgender Gliederungspunkt b) eingefügt: 

,,Mindestens 18-monatige Berufstätigkeit als Physiotherapeut*in im Umfang von mind. 50 v. 
H. 

= 20 ECTS Kreditpunkte" 

c) In Ziffer 1 wird hinter Gliederungspunkt b) folgender Gliederungspunkt c) eingefügt: 



,,Mindestens 24-monatige Berufstätigkeit als Physiotherapeut*in im Umfang von mind. 
50v. H. 

= 25 ECTS Kreditpunkte" 

d) In Ziffer 3 Satz 1 wird das Wort „Zertifikatsfort- bzw. -weiterbildung" gestrichen und durch 
das Wort „Fort- bzw. Weiterbildung" ersetzt. 

e) Ziffer 3 Satz 2 wird gestrichen und durch folgenden Satz 2 ersetzt: 

„Nachweise anerkannter Fort- und Weiterbildungen, die jeweils mindestens 30 Zeitstunden 
bzw. 40 Unterrichtseinheiten umfassen 

= jeweils 1 ECTS-Kreditpunkt" 

f) Ziffer 3 Satz 3 wird gestrichen und durch folgenden Satz 3 ersetzt: 

„Dabei kann für jede Fort- und Weiterbildung mit einem Stundenumfang von mind. 30 Stunden 
fortschreitend 1 ECTS-Kreditpunkt angerechnet werden. " 

g) Ziffer 5 a) wird gestrichen und durch folgende Ziffer 5 a) ersetzt: 

„Mindestens 6 Monate nachgewiesene wissenschaftliche Tätigkeit als Wissenschaftliche 
Hilfskraft (oder in vergleichbarer Position) in einem Forschungs- oder 
Entwicklungsprojekt im Umfang von mind. 3 Stunden pro Woche (durchschnittlich) 

= 5 ECTS-Kreditpunkte 

Dabei können für weitere halbjährige Tätigkeit fortschreitend weitere 5 ECTS-Kreditpunkte 
angerechnet werden." 

h) In Ziffer 5 b) wird die Abkürzung „mind." wie folgt ausgeschrieben: ,,Mindestens". 

i) In Ziffer 5 b) wird hinter dem Wort „Monate" und vor dem Wort „Tätigkeit" das Wort 
,,wissenschaftliche" eingefügt. 

Artikel II 

Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Hochschule für Gesundheit in Kraft. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses der Departmentkonferenz vom 19.10.2022 durch den 
Präsidenten der Hochschule: 

Bochum, den "-1. ,,(,,(. IP U. 

Der Präsident 
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